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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.2000

Norm

ABGB §1445

Rechtssatz

Die Zession der Forderung an einen Mitschuldner, um diesem - zur Abwendung der eigenen Haftung - die Einbringung

der Forderung bei dem im Innenverhältnis letztlich allein zur Abdeckung der Schuld verp8ichteten anderen

Mitschuldner zu ermöglichen, führt nicht zum Erlöschen der Forderung gegen den Zessionar.
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